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der Bürger abzuschließen. Die sich aus den Verträgen erge
benden Verpflichtungen sind von den Emittenten im Rah
men ihrer Pläne zu erfüllen.

(6) Maßnahmen und notwendige Investitionen zur Reinhal
tung der Luft sind von den Emittenten im Rahmen des ge
planten Investitionsvolumens durchzuführen. Die für Anla
gen vorgesehenen Abschreibungen, Betriebs- und Instand
haltungskosten sind planbare und kalkulierbare Selbstkosten.

(7) Die Emittenten sind berechtigt, für die Finanzierung von 
Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft Kredite zu beantragen,* 
wenn die zur Verfügung stehenden eigenen Mittel nicht aus
reichen und die Tilgung der Kredite aus dem Gewinn des 
Betriebes beziehungsweise aus Amortisationen erfolgen kann.

§13

Anpassungsmaßnahmen der Betriebe und Ausgleich 
von Wirtschaftserschwernissen .

(1) Sind auf Grund des Standes von Wissenschaft und Tech
nik oder auf Grund der sich aus den Plänen der Emittenten 
ergebenden Entwicklung der Emissionen Schäden durch Luft
verunreinigungen für andere Betriebe nicht zu vermeiden, 
haben die durch die Luftverunreinigungen betroffenen Be
triebe alle ihre Möglichkeiten zu nutzen, um die Schadwir
kungen so gering wie möglich zu halten. Diese Betriebe ha
ben Anpassungsmaßnahmen sowie die dazu erforderlichen 
materiellen und finanziellen Aufwendungen in ihre Pläne 
aufzunehmen und auf dieser Grundlage durchzuführen. Die 
Emittenten sind verpflichtet, mit den von den Luftverunrei
nigungen betroffenen Betrieben zur Vermeidung bzw. Ver
minderung von Schäden zusammenzuwirken.

(2) Emittenten, die durch Luftverunreinigungen bei land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, gärtnerischen 
Produktionsgenossenschaften, volkseigenen Gütern und
anderen sozialistischen Betrieben der Land- und
Forstwirtschaft wirtschaftliche Nachteile verursachen, sind 
verpflichtet, diese auszugleichen, wenn die Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft die wirtschaftlichen Nachteile trotz 
der gemäß Abs. 1 Satz 1 durchzuführenden Maßnahmen nicht 
oder nicht vollständig abwenden können. Der Ausgleich der 
wirtschaftlichen Nachteile richtet sich nach der Bodennut
zungsverordnung vom 17. Dezember 1964 (GBl. II 1965 Nr. 32
S. 233). Über langfristige Anpassungsmaßnahmen sind Ver
träge zwischen den Emittenten und den Betrieben der Land- 
und Forstwirtschaft abzuschließen. Für die Finanzierung die
ser Zahlungen sind planmäßige Mittel als Gewinnverwendung • 
bzw. — soweit für den Ausgleich wirtschaftliche Nachteile 
oder für Anpassungsmaßnahmen Investitionen erforderlich 
sind — geplante Investitionsmittel einzusetzen.

III.

Kontroll- und Überwachungssystem

§14

(1) Die Organe der Hygieneinspektion üben die Immissions
und Emissionskontrolle im Territorium aus. Sie sind berech
tigt, den Leitern von Betrieben Auflagen zur Einhaltung der 
Emissionsgrenzwerte zu erteilen. Bei territorial getrennt lie
genden Betriebsteilen sind die Auflagen an die Leiter der Be
triebsteile zu richten. Werden Auflagen gegenüber zentralge
leiteten Betrieben des Verkehrswesens erteilt, ist die örtlich 
zuständige Verkehrs-Hygieneinspektion zu beteiligen.

" (2) Die. Kontrolle der Emissionen von Verbrennungsmoto
ren üben insbesondere die vom Minister für Verarbeitungs
maschinen- und Fahrzeugbau und vom Minister für Ver
kehrswesen in Abstimmung mit dem Minister für Gesund

heitswesen mit der Emissionskontrolle beauftragten Organe 
aus. Diese Organe sind berechtigt, Emittenten sowie den Bür
gern, die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren halten oder 
betreiben, Auflagen gemäß Abs. 1 zur Einhaltung der Emis
sionsgrenzwerte für Verbrennungsmotoren zu erteilen.

§15

Immissionskontrolle

Die Bezirks-Hygieneinspektionen überwachen unter Ein
beziehung der Kreis-Hygieneinspektionen die Einhaltung der 
MIK-Werte durch Errichtung und Betrieb von Meßpunkten 
und Meßnetzen, in den Territorien. Sie sind berechtigt, Emit
tenten Auflagen zur Mitarbeit bei der Errichtung und beim 
Betrieb von Meßpunkten zu erteilen. Auflagen, die den Ein
satz von Mitteln und Kapazitäten erfordern, sind im Rahmen 
der Pläne zu erfüllen. Die Durchführung und Auswertung von 
Immissionsmessungen sowie die Planung von Meßnetzen wer
den vom Minister für Gesundheitswesen geregelt.

Emissionskontrolle

§16

(1) Die Emittenten sind zur Eigenüberwachung der Emis
sionen verpflichtet. Die Eigenüberwachung der Emissionen ist 
Grundlage der Emissionskontrolle.

(2) Die Leiter emittierender Betriebe haben auf der Grund
lage exakter Arbeitsordnungen zu sichern, daß an Anlagen, 
die wesentliche Luftverunreinigungen verursachen, die Emis
sionen überwacht und die Ergebnisse in prüffähigen Unter
lagen aufgezeichnet werden. Für stationäre Anlagen sind 
automatisch-registrierende Meßverfahren anzustreben. Die 
Art der vorgesehenen Prüfgeräte und die Prüfmethoden sind 
mit der Bezirks-Hygieneinspektion abzustimmen. Die Be
zirks-Hygieneinspektion kann die Anwendung bestimmter 
Meßverfahren fordern. Bei Verbrennungsmotoren nehmen 
die vom Minister für Verarbeitungsmaschinen-, und Fahr
zeugbau und vom Minister für Verkehrswesen beauftragten 
Organe diese Rechte der Bezirks-Hygieneinspektion wahr.

(3) Die Leiter emittierender Betriebe haben auf Verlangen 
der Bezirks-Hygieneinspektion Emissionsbeauftragte im Rah
men der ihnen planmäßig zur Verfügung stehenden Arbeits
kräfte einzusetzen. Die Emissionsbeauftragten sichern, daß die 
Emissionen ständig überwacht, die geplanten Maßnahmen 
realisiert und die Erfordernisse der Luftreinhaltung bei Neu
anlagen und Rekonstruktionen • in ausreichendem Maße be
rücksichtigt werden.

(4) Die Leiter emittierender Betriebe sind verpflichtet, den 
Bezirks- und Kreis-Hygieneinspektionen auf Verlangen den 
Umfang der Emissionen auf der Grundlage von Messungen 
bzw. Berechnungen sowie alle technischen Veränderungen, 
die • wesentlichen Einfluß auf die Verunreinigung der Luft 
haben, mitzuteilen.

§17

(1) Die Bezirks-Hygieneinspektionen überprüfen die Anga
ben der Emittenten insbesondere auf Einhaltung der Emis
sionsgrenzwerte und führen Kontrollmessungen bei Emitten
ten durch.

(2) Die Bezirks- und Kreis-Hygieneinspektionen sind unter 
Beachtung der Vorschriften über den Geheimnisschutz be
rechtigt, bei den Emittenten alle für ihre Kontrolltätigkeit 
notwendigen Anlagen zu betreten, in Unterlagen eihzusehen 
und bei der Durchführung ihrer Kontrollmessungen Arbeits
kräfte und Hilfsmittel der Emittenten in Anspruch zu neh
men.


